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Gemeinde Denklingen 
 

 

Beschlussvorlage 
01/2023/2580 

Sachgebiet 

Amtsleitung/Bürgermeister 

Sachbearbeiter 

Verwaltungsrat Herr Hartmann 

Aktenzeichen 

6311 02-44845 

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit 

Gemeinderat 24.01.2023 öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Widmung der Ortsstraße „Hinterberg„ 

 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt was folgt: 
Betreff: Ortsstraße „Hinterberg“ (Straßenzug Nr. 96, Blatt Nr. 106) 
 
Die noch nicht gewidmete Straße „Hinterberg“ in der Gemeinde Denklingen, Landkreis Landsberg 
am Lech, Regierungsbezirk Oberbayern wird hiermit nach Ablauf der Auslegungsfrist gewidmet.  
Die Ortsstraße "Hinterberg“ betrifft die komplette Fl.Nr. 357 der Gemarkung Denklingen (258 m). 
Sie beginnt an der Ortsstraße „Höhenweg“. Fl.Nr. 1222 der Gemarkung Denklingen und endet an 
der Ortsstraße „Menhofer Straße“, Fl.Nr. 196/1 der Gemarkung Denklingen. Das 
dazwischenliegende Stück des Öffentlichen Feld- und Waldweges „Durch den Hinterberg“, Fl.Nr. 
361 der Gemarkung Denklingen (41 m) beginnt an der südlichen Grundstücksgrenze des 
Grundstückes Fl.Nr. 368, endet an der Ortsstraße „Menhofer Straße“ und wird in diesem Zuge zur 
Ortsstraße aufgestuft. Somit bilden Fl.Nrn. 357 und 361 (teilweise) der Gemarkung Denklingen die 
Ortsstraße „Hinterberg“ (299 m). 
 
Begründung:  
Die Straße „Hinterberg“ wurde im Rahmen der Neuanlage des Baugebietes „Hinterberg“ neu 
angelegt und wird hiermit gewidmet. 
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